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Richtlinie für die Anerkennung und  
Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeit in 

der Stadt Vetschau/Spreewald

1. Einleitung
In	den	Bereichen	Soziales,	Gesundheit,	Jugend,	Sport,	Um-
welt	und	Kultur	ergänzt	ehrenamtliches	Engagement	in	viel-
fältiger	Art	und	Weise	professionelle	Versorgungs-	und	Leis-
tungsstrukturen	und	ist	ein	bedeutender	Teil	von	Aktivitäten	
in	 Vereinen,	 Gruppierungen,	 Organisationen	 oder	 Einrich-
tungen,	aber	auch	Ausdruck	einer	Vielfalt	von	Einzelaktivitä-
ten	für	das	Gemeinwesen	und	andere	Menschen.
Die	Anerkennung	soll	die	erbrachte	Leistung	dankend	wür-
digen	und	die	Bürgerinnen	und	Bürger	motivieren,	in	ihrem	
Wirken	fortzufahren.

2. Vorschlagsrecht/ Antragsberechtigte
-		 Vorschlagsrecht	haben	alle	Vetschauer	Bürgerinnen	und	

Bürger
-		 Vorschläge	Minderjähriger	bedürfen	der	Unterschrift	ei-

nes	gesetzlichen	Vertreters

3. Antragsverfahren
3.1	Stadt	Vetschau/Spreewald	ohne	Ortsteile	nach	§	45	Bbg-
KVerf	(Kernstadt)
Die	 Anträge	 sind	 in	 Schriftform	 beim	 Bürgermeister	 der	
Stadt	Vetschau/Spreewald	zu	stellen,
wenn	die	zu	würdigende	Person	in	der	Kernstadt	 lebt	bzw.	
der	Hauptanteil	der	gemeinnützigen	Tätigkeit	dem	Wohl	der	
Kernstadt	dient.
3.2	Ortsteile	nach	§	45	BbgKVerf
Die	Anträge	sind	in	Schriftform	beim/bei	der	Ortsvorsteher(in)	
des	jeweiligen	Ortsteiles	zu	stellen,	wenn	die	zu	würdigende	
Person	in	diesem	Ortsteil	 lebt	bzw.	der	Hauptanteil	der	ge-
meinnützigen	Tätigkeit	dem	Wohl	dieses	Ortsteiles	dient.
3.3.	Antrag
Folgende	Mindestangaben	sollte	der	Antrag	enthalten:
-		 Angaben	zur	Person,	die	geehrt	werden	soll	(Name,	Vor-

name,	Alter,	Anschrift)
-		 inhaltliche	 Beschreibung	 der	 ehrenamtlichen	 Tätigkeit	

bzw.	des	Projektes
-		 angemessene	 Begründung	 des	 gemeinnützigen,	 ehren-

amtlichen	 und	 gesellschaftlichen	 Engagements	 der	 vor-
geschlagenen	Person

-	 Kontaktdaten	des	Vorschlagenden	für	evtl.	Rückfragen
Die	Anträge	nach	Pkt.	3.1	und	3.2.	sind	bis	zum	1.	Juni	des	
laufenden	Jahres	zu	stellen.
Nach	dem	1.	Juni	eingereichte	Anträge	werden	im	folgenden	
Jahr	berücksichtigt.

4. Voraussetzungen für die Anerkennung und Würdigung
4.1	Die	vorgeschlagene	Person
-		 leistet	 einen	 dauerhaften,	 bedeutenden	 Beitrag	 zur	Ver-

besserung	 der	 Lebensqualität	 der	Vetschauer	 Bürgerin-
nen und Bürger

-		 ist	mindestens	ein	Jahr	aktiv	ehrenamtlich	 in	der	Stadt	
Vetschau/Spreewald	tätig

-		 ist	 in	 den	 Bereichen	 Sport,	 Kunst,	 Kultur,	 Soziales,	 Hei-
mat-	 und	Traditionspflege	 sowie	 Brauchtum	 oder	 über-
greifenden	und	verbindenden	Bereichen	engagiert

-		 muss	nicht	in	Vetschau/Spreewald	wohnhaft	sein,	die	zu	
würdigende	ehrenamtliche	Tätigkeit	sollte	aber	dem	Woh-
le	der	Stadt	Vetschau/Spreewald	dienen

4.2.	Das	Engagement/der	Beitrag	der	vorgeschlagenen	Person
-		 trägt	zu	einem	modernen	und	zukunftsweisenden	Gesell-

schaftsverständnis	bei

-		 dient	 demokratischen	 Grundprinzipien,	 der	 Rechtsstaat-
lichkeit	und	stärkt	das	Demokratieverständnis

-		 macht	 auf	 Konflikte	 und	 Missstände	 aufmerksam,	 gibt	
neue	Denkanstöße	und	fördert	Lösungsansätze	einer	ge-
meinsamen	Konflikt-	bzw.	Missstandbewältigung

-		 gibt	Impulse	für	die	Realisierung	des	Leitbildes	der	Stadt	
Vetschau/Spreewald

-		 fördert	das	partnerschaftliche,	kulturelle	und	soziale	Mit-
einander

-	 fördert	die	Bildung	und	den	Erhalt	von	gemeinnützigen	
Vereinen	in	der	Stadt

-		 ist	freiwillig	und	unentgeltlich,	geschieht	für	andere	und	
findet	in	einem	organisierten	oder	selbst	gesteckten	Rah-
men	kontinuierlich	statt

5. Verfahrensweise der Bearbeitung der Vorschläge
5.1	Stadt	Vetschau/Spreewald	ohne	Ortsteile	nach	§	45	Bbg-
KVerf	(Kernstadt)
Aus	der	Kernstadt	können	jährlich	maximal	drei	ehrenamt-
lich	tätige	Personen,	alternativ	die	maßgebenden	Akteure	ei-
nes	Projektes,	öffentlich	gewürdigt	werden.	Der	Bürgermeis-
ter	 entscheidet	 unter	 Hinzuziehung	 des	 Sozialausschusses	
der	 Stadtverordnetenversammlung	 bis	 zum	 1.	 November	
des	laufenden	Jahres.
5.2	Ortsteile	nach	§	45	BbgKVerf
Aus	jedem	Ortsteil	wird	jährlich	maximal	eine	ehrenamtlich	
tätige	Person	öffentlich	gewürdigt.	 In	Abstimmung	mit	an-
deren	Ortsteilen	ist	es	möglich,	auch	eine	Gruppe	von	bis	zu	
3	 Personen	 zu	 würdigen,	 wenn	 im	 Gegenzug	 aus	 anderen	
Ortsteilen	keine	Nennung	erfolgt.	Diese	Abstimmung	hat	der	
Ortsvorsteher	einzuholen,	in	dessen	Ortsteil	diese	Mehrzahl	
von	Personen	gewürdigt	werden	soll.
Der	Ortsbeirat	entscheidet	selbst	und	teilt	dem	Bürgermeis-
ter	 der	 Stadt	 Vetschau/Spreewald	 seine	 Entscheidung	 bis	
spätestens	1.	September	des	laufenden	Jahres	mit.

6. Form der Anerkennung und Würdigung
Die	öffentliche	Würdigung	erfolgt	jährlich	durch	den	Bürger-
meister	der	Stadt	Vetschau/Spreewald	aus	Anlass	des	Inter-
nationalen	Tag	des	Ehrenamtes	(5.	Dezember).
Möglichst	zeitnah	zu	diesem	Tag,	spätestens	bis	zum	15.	De-
zember,	findet	dazu	eine	würdevolle	Veranstaltung	statt.
Für	 die	 Ausrichtung	 der	 Veranstaltung	 einschließlich	 der	
Würdigung	der	Einzelperson	werden	im	Stadthaushalt	jähr-
lich	1.300,00	€	eingestellt.
Die	 Ehrungen	 werden	 in	 angemessener	 Form	 in	 den	„Vet-
schauer	Nachrichten“	veröffentlicht.

7. Inkrafttreten
Diese	Richtlinie	 tritt	 am	01.06.2014	 in	Kraft	und	gilt	bis	auf	
Widerruf.

Vetschau/Spreewald,	28.04.2014

Bengt Kanzler
Bürgermeister
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1. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Gebühren 

für die Nutzung kommunaler Sportstätten in der 
Stadt Vetschau/Spreewald

Aufgrund	 des	 §	 3	 der	 Kommunalverfassung	 des	 Landes	
Brandenburg	 vom	 18.12.2007	 (GVBl.I/07	 Nr.	 19	 S.	 286)	 zu-
letzt	 geändert	 durch	 Artikel	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 16.	 Mai	
2013	(GVBl.I/13,	[Nr.	18])	sowie	§	6	des	Kommunalabgaben-
gesetz	für	das	Land	Brandenburg	(KAG)	in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung	 vom	 31.	 März	 2004	 (GVBl.I/04,	 [Nr.	 08],	
S.174),	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	05.	Dezember	2013	
(GVBl.I/13,	 [Nr.	 40])	 hat	 die	 Stadtverordnetenversammlung	
der	Stadt	Vetschau/Spreewald	in	ihrer	Sitzung	am	24.04.2014	
folgende	Satzung	beschlossen:

Artikel 1

§	1	Geltungsbereich	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

§	1	Geltungsbereich	der	Gebührensatzung
Diese	Gebührensatzung	kommt	zur	Anwendung	gegenüber	
gemeinnützigen	 Vereinen	 mit	 Sitz	 in	 der	 Stadt	 Vetschau/
Spreewald	oder	mit	Tätigkeitsbereich	in	der	Stadt	Vetschau/
Spreewald.
Gegenüber	 Dritten	 erfolgt	 zur	 Nutzung	 der	 Abschluss	 ei-
ner	privat-rechtlichen	Vereinbarung	mit	der	Stadt	Vetschau/
Spreewald	mit	einem	entsprechenden	Nutzungsentgelt.

Artikel 2

§	2	Nutzungsgebühren	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

§	2	Nutzungsgebühren
Für	die	Nutzung	der	drei	Sporthallen	(Solarsporthalle,	Fried-
rich-Ludwig-Jahn-Sporthalle,	 Sporthalle	 Missen)	 werden	
Nutzungsgebühren	erhoben.

Je	angefangene	Stunde	ganzjährig
ab	dem	01.01.2015		 6,80	Euro

Artikel 3

§	6	Gebührenermäßigung	und	Gebührenerstattung	wird	wie	
folgt	neu	gefasst:

§	6	Gebührenermäßigung	und	Gebührenerstattung
Für	 gemeinnützige	Vereine	 mit	 Sitz	 in	 der	 Stadt	Vetschau/
Spreewald,	deren	sportliche	Betätigung	nicht	auf	Erwerb	ge-
richtet	ist,	wird	für	die	Nutzung	der	kommunalen	Sportstät-
ten,	 die	 sich	 in	Trägerschaft	 der	 Stadt	Vetschau/Spreewald	
befinden,	die	Nutzungsgebühr	um	75	%	ermäßigt	erhoben.
Für	 gemeinnützige	Vereine	 mit	 Sitz	 in	 der	 Stadt	Vetschau/
Spreewald,	 die	 eigenverantwortlich	 kommunale	 Sportstät-
ten	 bewirtschaften,	 die	 sich	 in	Trägerschaft	 der	 Stadt	Vet-
schau/Spreewald	befinden,	und	deren	sportliche	Betätigung	
nicht	 auf	 Erwerb	 gerichtet	 ist,	 erstattet	 die	 Stadt	Vetschau/
Spreewald	auf	Antrag	bis	zu	75	%	der	dafür	dem	betreffen-
den	Verein	für	die	Benutzung	entstehenden	Betriebskosten.

Dies	gilt	nicht	für	gemeinnützige	Vereine	mit	Sitz	in	der	Stadt	
Vetschau/Spreewald,	die	bereits	einen	separaten	Vertrag	zur	
Betriebskostenförderung	mit	der	Stadt	Vetschau/Spreewald	
abgeschlossen	haben.

Der	 Antrag	 auf	 Gebührenerstattung	 für	 ein	 Kalenderjahr	
muss	 spätestens	 bis	 zum	 31.08.	 des	 Folgejahres	 der	 Stadt	
Vetschau/Spreewald	vorliegen.

Artikel 4

§	7	Sonderregelungen	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

§	7	Sonderregelungen
Für	gemeinnützige	Sportvereine	mit	Sitz	in	der	Stadt	Vetschau/
Spreewald,	die	 zum	Trainings-	und	Wettkampf-/Turnierbetrieb	
andere	 als	 in	Trägerschaft	 der	 Stadt	Vetschau/Spreewald	 be-
findlichen	Sportanlagen	nutzen	müssen	und	deren	sportliche	
Betätigung	nicht	auf	Erwerb	gerichtet	ist,	erstattet	die	Stadt	Vet-
schau/Spreewald	auf	Antrag	bis	zu	64,6	%	der	dafür	dem	betref-
fenden	Verein	für	die	Benutzung	entstehenden	Betriebskosten.

Der	 Antrag	 auf	 Gebührenerstattung	 für	 ein	 Kalenderjahr	
muss	 spätestens	 bis	 zum	 31.08.	 des	 Folgejahres	 der	 Stadt	
Vetschau/Spreewald	vorliegen.

Unter	 Betriebskosten	 werden	 Kosten	 im	 Sinne	 dieser	 Sat-
zung	verstanden	für:	Energie,	Restmüllentsorgung,	Wasser,	
Abwasser,	 Schornsteinfeger,	 Instandhaltung	 Platz/Gebäude	
und	Reparaturkosten	Gerätschaften.

Artikel 5

§	8	Nachweise	für	Antragstellung	wird	neu	eingefügt:

§	8	Nachweise	für	Antragstellung
Voraussetzungen	für	die	Antragstellung	unter	§	6	und	7	sind	
die	 Nachweise	 der	 Gemeinnützigkeit	 per	 Freistellungsbe-
scheid	und	die	Einzelnachweise	der	tatsächlich	entstandenen	
Betriebskosten.

Artikel 6

§	9	Bemessungsgrundlagen	wird	neu	eingefügt:

§	9	Bemessungsgrundlagen
Die	Gebührenermäßigung	und	Gebührenerstattung	unter	§	6	
und	7	werden	nach	der	Anzahl	der	Mitglieder	 im	Verein	be-
grenzt.	Der	Zuschuss	kann	maximal	wie	folgt	betragen:

30	bis	100	Mitglieder	 max.	3.000,00	Euro

101	bis	200	Mitglieder	 max.	4.000,00	Euro

201	bis	300	Mitglieder	 max.	5.000,00	Euro

301	bis	400	Mitglieder	 max.	6.000,00	Euro

401	bis	500	Mitglieder	 max.	7.000,00	Euro

ab	501	Mitglieder	 max.	10.000,00	Euro
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Artikel 7

Diese	Satzung	tritt	am	01.01.2015	in	Kraft.

Vetschau/Spreewald,	den	28.04.2014

Bengt Kanzler
Bürgermeister

1. Satzung zur Änderung  
der Gebührensatzung für die Friedhöfe 

der Stadt Vetschau/Spreewald
Aufgrund	 des	 §	 3	 der	 Kommunalverfassung	 des	 Landes	
Brandenburg	 vom	 18.12.2007	 (GVBl.I/07	 Nr.	 19	 S.	 286)	 zu-
letzt	geändert	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2013	
(GVBl.I/13,	[Nr.	18]),	und	der	§§	1,	2,	4,	5	und	6	des	Kommu-
nalabgabengesetzes	(KAG)	des	Landes	Brandenburg	in	der	
Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	 31.03.2004	 (GVBl.	 I/04	
S.	 174),	 zuletzt	 geändert	 durch	Artikel	 4	 des	 Gesetzes	 vom	
05.	Dezember	2013	(GVBl.I/13,	[Nr.	40]),	sowie	§	33	der	Fried-
hofssatzung	 der	 Stadt	 Vetschau/Spreewald	 hat	 die	 Stadt-
verordnetenversammlung	der	Stadt	Vetschau/Spreewald	 in	
ihrer	Sitzung	am	24.04.2014	folgende	Satzung	beschlossen:

Artikel 1

§	3	Gebührenschuldner	wird	neu	gefasst:

Zur	Entrichtung	der	Gebühren	verpflichtet	(Gebührenschuld-
ner)	sind	der	Auftraggeber	oder	bei	antragsabhängigen	Leis-
tungen	der	Antragsteller.	Mehrere	Gebührenschuldner	haf-
ten	als	Gesamtschuldner.

Artikel 3

Die	Satzung	tritt	am	Tage	nach	der	Bekanntmachung	in	Kraft.

Vetschau/Spreewald,	den	28.04.2014

Bengt Kanzler
Bürgermeister

1. Satzung zur Änderung der Friedhofs-
satzung der Stadt Vetschau/Spreewald

Aufgrund	 des	 §	 3	 der	 Kommunalverfassung	 des	 Landes	
Brandenburg	 vom	 18.12.2007	 (GVBl.I/07	 Nr.	 19	 S.	 286)	 zu-
letzt	geändert	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2013	
(GVBl.I/13,	 [Nr.	18]),	sowie	§	34	des	Gesetzes	über	das	Lei-
chen-,	Bestattungs-	und	Friedhofswesen	 im	Land	Branden-
burg	vom	07.11.2001	(GVBl.I/01	S.	226)	zuletzt	geändert	durch	
Artikel	17	des	Gesetzes	vom	13.	März	2012	(GVBl.I/12,	[Nr.	16])	
hat	 die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	 Stadt	Vetschau/
Spreewald	in	ihrer	Sitzung	am	24.04.2014	folgende	Satzung	
beschlossen:

Artikel 1 

§	15	Absatz	1	-	Wahlgrabstätten	für	Erdbestattungen	-	wird	
neu	gefasst:
Wahlgrabstätten	 sind	 Grabstätten	 für	 Erdbestattungen,	 an	
denen	ein	Nutzungsrecht	für	die	Dauer	von	25	Jahren	(Nut-
zungszeit)	 verliehen	 wird.	 Das	 Nutzungsrecht	 kann	 nach	
Ablauf	 nur	 für	 volle	 Jahre	 und	 für	 die	 gesamte	 Grabstätte	
verlängert	 bzw.	 wieder	 erworben	 werden.	 Die	 Berechnung	
der	Jahre	beginnt	mit	dem	Tag	der	Verlängerung	bzw.	des	
Wiedererwerbs.

Artikel 2

§	15	Absatz	5	-	Wahlgrabstätten	für	Erdbestattungen	-	wird	
neu	gefasst:
(5)	 In	 mehrstelligen	 Wahlgrabstätten,	 die	 teilweise	 durch	
Erdbestattungen	belegt	sind,	kann	auf	Antrag	auf	der	nicht	
belegten	 Grabstelle	 eine	 Urnenbestattung	 erfolgen.	 Ist	 die	
Ruhezeit	 eines	 Grabes	 abgelaufen,	 kann	 es	 auch	 mit	 einer	
Urne	neu	belegt	werden.
Auf	 Rasenwahlgrabstätten	 kann	 auf	Antrag	 eine	 Urnenbe-
stattung	vorgenommen	werden.	Rasenwahlgrabstätten	kön-
nen	nur	mit	1	Erdbestattung	oder	bis	zu	vier	Urnenbeisetzun-
gen	belegt	werden.

Artikel 3

§	16	Absätze	2,	3	und	4	werden	neu	gefasst:
(2)	Urnengrabstätten	werden	vergeben	als:	
a)		Urnenreihengrabstätten	 (zur	Beisetzung	einer	Urne)	auf	

allen	städtischen	Friedhöfen	mit	einer	Nutzungszeit	von	
20	Jahren,

b)		zweistellige	 und	 vierstellige	 Urnenwahlgrabstätten	 auf	
dem	 Vetschauer	 Hauptfriedhof	 mit	 einer	 Grabstätten-
größe	von	1,30	m	x	1,30	m	und	einer	Nutzungszeit	von	
25	Jahren,

c)		 vierstellige	Urnenwahlgrabstelle	auf	den	Friedhöfen	der	
Orts-	und	Gemeindeteile	mit	einer	Grabstättengröße	von	
1,30	m	x	1,30	m	und	einer	Nutzungszeit	von	25	Jahren.

(3)	Das	Nutzungsrecht	für	Urnenwahlgrabstätten	kann	nach	
Ablauf	 nur	 für	 volle	 Jahre	 und	 für	 die	 gesamte	 Grabstätte	
verlängert	 bzw.	 wieder	 erworben	 werden.	 Die	 Berechnung	
der	Jahre	beginnt	mit	dem	Tag	der	Verlängerung	bzw.	des	
Wiedererwerbs.
(4)	 In	den	 letzten	20	Jahren	der	Nutzungszeit	eines	Urnen-
wahlgrabs	darf	eine	Bestattung	nur	erfolgen,	wenn	die	Ru-
hezeit	des	zu	Bestattenden	die	Nutzungszeit	nicht	übersteigt	
oder	das	Nutzungsrecht	mindestens	für	die	Dauer	der	Ruhe-
zeit	für	die	gesamte	Grabstätte	verlängert	wird.
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Artikel 4

Die	Satzung	tritt	am	Tage	nach	der	Bekanntmachung	in	Kraft.

Vetschau/Spreewald,	den	28.04.2014

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Haushaltssatzung

der Stadt Vetschau/Spreewald 
für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund	des	§	67	der	Kommunalverfassung	des	Landes	Bran-
denburg	wird	nach	Beschluss	der	Stadtverordnetenversamm-
lung	vom	06.03.2014	folgende	Haushaltssatzung	erlassen:

§ 1

Der	Haushaltsplan	für	das	Haushaltsjahr	2014	wird

1.	im	Ergebnishaushalt	mit	dem	Gesamtbetrag
ordentlichen	Erträge	auf		 	14.779.000	EUR
ordentlichen	Aufwendungen	auf		 	14.955.100	EUR

außerordentlichen	Erträge	auf		 	0	EUR
außerordentlichen	Aufwendungen	auf		 	0	EUR

2.	im	Finanzhaushalt	mit	dem	Gesamtbetrag	der
Einzahlungen	auf		 	14.681.700	EUR
Auszahlungen	auf		 	15.793.400	EUR

festgesetzt.

Von	 den	 Einzahlungen	 und	Auszahlungen	 des	 Finanzhaus-
haltes	entfallen	auf:

Einzahlungen	aus	laufender	
Verwaltungstätigkeit		 	13.313.000	EUR
Auszahlungen	aus	laufender	
Verwaltungstätigkeit		 	13.526.600	EUR

Einzahlungen	aus	Investitionstätigkeit		 	1.368.700	EUR
Auszahlungen	aus	Investitionstätigkeit		 	2.113.800	EUR

Einzahlungen	aus	Finanzierungstätigkeit		 	0	EUR
Auszahlungen	aus	Finanzierungstätigkeit		 	153.000	EUR

Einzahlungen	aus	der	Auflösung	
von	Liquiditätsreserven		 	0	EUR
Auszahlungen	an	Liquiditätsreserven		 	0	EUR

§ 2

Der	Gesamtbetrag	der	Kredite,	deren	Aufnahme	zur	Finan-
zierung	 von	 Investitionen	 und	 Investitionsförderungsmaß-
nahmen	erforderlich	ist	wird	auf	0	Euro	festgesetzt.

§ 3

Der	 Gesamtbetrag	 der	 Verpflichtungsermächtigungen	 zur	
Leistung	von	Investitionsauszahlungen	und	Auszahlung	für	
Investitionsförderungsmaßnahmen	 in	 künftigen	 Haushalts-
jahren	wird	auf	685.000	Euro	festgesetzt.

§ 4

Die	 Steuersätze	 für	 die	 Realsteuern	 werden	 für	 das	 Haus-
haltsjahr	wie	folgt	festgesetzt:

1.		 Grundsteuer
a)		 für	 die	 land-	 und	 forstwirtschaftlichen	 Betriebe	 (Grund-

steuer	A)		 	230	v.	H.
b)		für	die	Grundstücke	(Grundsteuer	B)		 	350	v.	H.
2.		 Gewerbesteuer		 	380	v.	H.

§ 5

1.		 Die	Wertgrenze,	ab	der	außerordentliche	Erträge	und	Auf-
wendungen	als	 für	die	Gemeinde	von	wesentlicher	Be-
deutung	angesehen	werden,	wird	auf	3.000	Euro	festge-
setzt.

2.		 Die	Wertgrenze	für	die	insgesamt	erforderlichen	Auszah-
lungen,	ab	der	Investitionen	und	Investitionsförderungs-
maßnahmen	im	Finanzhaushalt	einzeln	darzustellen	sind,	
wird	auf	10.000	Euro	festgesetzt.

3.		 Die	Wertgrenze,	ab	der	überplanmäßige	und	außerplan-
mäßige	 Aufwendungen	 und	 Auszahlungen	 der	 vorhe-
rigen	 Zustimmung	 der	 Gemeindevertretung	 bedürfen,	
wird	 auf	 20.000	 Euro	 für	 Aufwendungen	 (Budgetüber-
greifend)	 und	 50.000	 Euro	 für	 investive	 Auszahlungen	
festgelegt.

4.		 Die	Wertgrenzen,	ab	der	eine	Nachtragssatzung	zu	erlas-
sen	ist,	werden	bei:

	 a)	der	Erhöhung	des	gemäß	Haushaltsplan	zu	erwarten-
den	Fehlbetrages	auf	100.000	Euro	und

	 b)	bei	bisher	nicht	veranschlagten	oder	zusätzlichen	Ein-
zelaufwendungen	auf	100.000	Euro	festgesetzt.

Vetschau/Spreewald,	den	28.	April	2014

Bengt Kanzler
Bürgermeister
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Vorstehende	 Haushaltssatzung	 2014	 wurde	 mit	 ihren	 Be-
standteilen	und	Anlagen	dem	Landrat	des	Landkreises	Ober-
spreewald-Lausitz	als	allgemeine	untere	Landesbehörde	am	
10.03.2014	angezeigt.	In	die	Haushaltssatzung	mit	ihren	Be-
standteilen	und	Anlagen	kann	 jedermann	Einsicht	nehmen	
während	 der	 Sprechzeiten	 der	 Stadtverwaltung	 Vetschau/
Spreewald,	 03226	 Vetschau/Spreewald,	 Schlossstraße	 10,	
Zimmer	303/304.

Bekanntmachung der Wahlbehörde  
zu den Europa- und Kommunalwahlen  

am 25.05.2014
1.  Allgemeine Informationen
 Am 25. Mai 2014	 finden	 die	Wahlen	 zum	 8.	 Europä-

ischen	 Parlament	 und	 die	 Kommunalwahl	 zu	 den	
Wahlen	des	Kreistages	des	Landkreis	Oberspreewald-
Lausitz,	der	Stadtverordnetenversammlung	der	Stadt	
Vetschau/Spreewald	und	der	Ortsbeiräte	in	den	Orts-
teilen	 Göritz,	 Koßwig,	 Laasow,	 Missen,	 Naundorf,	
Raddusch,	Repten,	Stradow	und	Suschow	statt.

	 Die	 zuständige	Wahlbehörde	 ist	 die	 Stadt	Vetschau/
Spreewald,	 -	 Der	 Bürgermeister-,	 Schlossstraße	 10,	
03226	Vetschau/Spreewald.

	 Die	Wahl	dauert	von	8.00	bis	18.00	Uhr.

1.1  Wahlbezirke
 Die	Stadt	Vetschau/Spreewald	ist	in	folgende	17	allge-

meine	Wahlbezirke	und	einen	Briefwahlbezirk	einge-
teilt:

 Wahlbezirk 1/Wahllokal
 Feuerwehrgerätehaus,	 Heinrich-Heine-Straße	 36	 A,	

Vetschau/Spreewald
 Wahlbezirk 2/Wahllokal (barrierefrei)
 Kindertagesstätte	 ,,Rappelkiste“,	 Maxim-Gorki-Straße	

18,	Vetschau/Spreewald
 Wahlbezirk 3/Wahllokal
 Stadtverwaltung/Sitzungssaal,	 Schlossstraße	 10,	Vet-

schau/Spreewald
 Wahlbezirk 4/Wahllokal
 Feuerwehrgerätehaus	 Märkischheide,	Wilhelm-Pieck-

Straße	74	A,	Vetschau/Spreewald
 Wahlbezirk 5/Wahllokal (barrierefrei)
 Bürgerhaus,	August-Bebel-Straße	 9,	Vetschau/Spree-

wald
 Wahlbezirk 6/Wahllokal (barrierefrei)
 Kinder-	u.	Jugendfreizeithaus	Vetschau,	Wilhelm-Pieck-

Straße	36	A,	Vetschau/Spreewald
 Wahlbezirk 7/Wahllokal - OT Göritz (barrierefrei)
 Mehrzweckgebäude,	Göritzer	Dorfstraße	3	A,	OT	Gö-

ritz,	Vetschau/Spreewald
 Wahlbezirk 8/Wahllokal - OT Koßwig
 Gemeindebüro,	 Am	 Sportplatz	 9,	 OT	 Koßwig,	 Vet-

schau/Spreewald
 Wahlbezirk 9/Wahllokal - OT Laasow
 Feuerwehrgerätehaus	Laasow,	Gutshof	26,	
	 OT	Laasow,	Vetschau/Spreewald
 Wahlbezirk 10/Wahllokal - OT Laasow
 Kulturraum,	Tornitzer	Lindenstraße	1,	OT	Laasow,	Vet-

schau/Spreewald

 Wahlbezirk 11/Wahllokal - OT Missen
 Lindengrundschule	Missen,	Gahlener	Weg	6,	OT	Mis-

sen,	Vetschau/Spreewald
 Wahlbezirk 12/Wahllokal - OT Naundorf (barrierefrei)
 Gemeindehaus	Naundorfer	Dorfstraße	28	A,	
	 OT	Naundorf,	Vetschau/Spreewald
 Wahlbezirk 13/Wahllokal - OT Ogrosen
 „Alter	Kindergarten“,	Ogrosener	Dorfstraße	39,	
	 OT	Ogrosen,	Vetschau/Spreewald
 Wahlbezirk 14/Wahllokal - OT Raddusch
 Feuerwehrgerätehaus,	Groß-Lübbenauer-Weg	5,	
	 OT	Raddusch,	Vetschau/Spreewald
 Wahlbezirk 15/Wahllokal - OT Repten, Gemeindebü-

ro,	Reptener	Dorfstraße	4
	 OT	Repten,	Vetschau/Spreewald
 Wahlbezirk 16/Wahllokal - OT Stradow
 Feuerwehrgerätehaus	 Mehrzweckraum,	 Hinterstraße	

5	A,	OT	Stradow,	Vetschau/Spreewald
 Wahlbezirk 17/Wahllokal - OT Suschow (barrierefrei)
 Gemeindehaus,	Suschower	Hauptstraße	10,	OT	Sus-

chow,	Vetschau/Spreewald
 Wahlbezirk 18/Briefwahllokal
 Stadtverwaltung,	 Schlossstraße	 10,	 Vetschau/Spree-

wald

1.2  Durchführung der Wahl
 Jeder	 Wahlberechtigte,	 der	 keinen	 Wahlschein	 be-

sitzt,	 kann	 nur	 in	 dem	 Wahllokal	 des	 Wahlbezirks	
wählen,	in	dessen	Wählerverzeichnis	er	eingetragen	
ist.	Die	Wähler	haben	ihre	Wahlbenachrichtigung	und	
einen	amtlichen	Personalausweis	-	Unionsbürger	ei-
nen	gültigen	Identitätsausweis	-	oder	Reisepass	zur	
Wahl	mitzubringen.	Auf	Verlangen	des	Wahlvorstan-
des	hat	sich	der	Wähler	über	seine	Person	auszuwei-
sen.

	 Die	Wahlbenachrichtigung	soll	bei	der	Wahl	abgege-
ben	werden.

	 Gewählt	wird	mit	amtlich	hergestellten	Stimmzetteln.
	 Jeder	Wähler	 erhält	 beim	 Betreten	 des	Wahlraumes	

den	Stimmzettel	für	die	Wahl	ausgehändigt.	Im	Wahl-
lokal	hängen	Muster	der	Stimmzettel	aus.

	 Der	Wähler	gibt	seine	Stimme	in	der	Weise	ab,	dass	
er	auf	dem	rechten	Teil	des	Stimmzettels	durch	ein	in	
einen	 Kreis	 gesetztes	 Kreuz	 oder	 auf	 andere	Weise	
eindeutig	 kenntlich	 macht,	 welchem	 Wahlvorschlag	
sie	gelten	soll.	Der	Stimmzettel	muss	vom	Wähler	in	
einer	Wahlkabine	 des	Wahlraums	 oder	 in	 einem	 be-
sonderen	Nebenraum	gekennzeichnet	und	in	der	Wei-
se	 gefaltet	 werden,	 dass	 seine	 Stimmabgabe	 nicht	
erkennbar	ist.

	 Jeder	Wahlberechtigte	kann	sein	Wahlrecht	nur	einmal	
und	nur	persönlich	ausüben.	Das	gilt	auch	für	Wahlbe-
rechtigte,	die	zugleich	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	
der	Europäischen	Union	zum	Europäischen	Parlament	
wahlberechtigt	sind	(§	6	Abs.	4	des	Europawahlgeset-
zes).

1.4  Öffentlichkeit der Wahl
 Die	 Wahlhandlung	 sowie	 die	 im	 Anschluss	 an	 die	

Wahlhandlung	 erfolgende	 Ermittlung	 und	 Feststel-
lung	des	Wahlergebnisses	im	Wahlbezirk	sind	öffent-
lich.	 Jedermann	 hat	 Zutritt,	 soweit	 das	 ohne	 Beein-
trächtigung	des	Wahlgeschäfts	möglich	ist.

2.  Für die Europawahl gilt Folgendes:
 Jeder	Wähler	hat	eine Stimme.
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	 Der	 Stimmzettel	 enthält	 jeweils	 unter	 fortlaufender	
Nummer	die	Bezeichnung	der	Partei	und	ihre	Kurzbe-
zeichnung	bzw.	die	Bezeichnung	der	sonstigen	politi-
schen	Vereinigung	und	ihr	Kennwort	sowie	jeweils	die	
ersten	10	Bewerber	der	zugelassenen	Wahlvorschläge	
und	rechts	von	der	Bezeichnung	des	Wahlvorschlags-
berechtigten	einen	Kreis	für	die	Kennzeichnung.

	 	Wähler,	die	einen	Wahlschein	haben,	können	an	der	
Wahl	 im	 Landkreis	 Oberspreewald	 –Lausitz,	 in	 dem	
der	Wahlschein	ausgestellt	ist,

	 a)	durch	Stimmabgabe	 in	einem	beliebigen	Wahlbe-
zirk	des	Kreises

	 oder
	 b)	durch	Briefwahl	teilnehmen.

3.  Für die Kommunalwahl gilt Folgendes:
 Der	Stimmzettel	enthält	die	mit	Beschluss	des	Wahl-

ausschusses	 vom	 25.03.2014	 zugelassenen	Wahlvor-
schläge.

	 Jeder	 wahlberechtigte	 Bürger	 kann	 für	 die	 jewei-
lige	Wahl	 drei	 Stimmen	 vergeben.	 Er	 kann	 einem	
Bewerber	 bis	 zu	 drei	 Stimmen	 geben,	 er	 kann	 sie	
aber	 auch	 verschiedenen	 Bewerbern	 eines	 Wahl-
vorschlags	 geben,	 ohne	 dabei	 an	 die	 Reihenfolge	
des	Wahlvorschlags	gebunden	zu	sein.	Jeder	wahl-
berechtigte	 Bürger	 ist	 ebenfalls	 berechtigt,	 seine	
Stimmen	Bewerbern	verschiedener	Wahlvorschläge	
zu	geben.

	 Bitte	 beachten	 Sie	 bei	 der	 Stimmabgabe,	 dass	 nicht	
mehr als drei	Stimmen	abgegeben	werden,	sonst	ist	
Ihr	Stimmzettel	ungültig.	Kennzeichnen	Sie	durch	das	
Ankreuzen	 zweifelsfrei	 den	 Bewerber,	 dem	 Sie	 Ihre	
Stimme	 geben	 wollen.	 Sollten	 Sie	 weniger	 als	 drei 
Stimmen	vergeben,	so	sind	die	Stimmen,	die	Sie	nicht	
vergeben	haben	ungültig.

	 Wähler,	die	einen	Wahlschein	haben,	 können	an	der	
Wahl	in	dem	Wahlgebiet	in	dem	der	Wahlschein	aus-
gestellt	ist,

	 a)	durch	Stimmabgabe	in	einem	der	Wahlbezirke,	die	
zu	dem	Wahlgebiet

	 gehören	oder
	 b)	durch	Briefwahl	teilnehmen.
4.  Für die Briefwahl gilt Folgendes:
	 1.		Wer	durch	Briefwahl	wählen	will,	muss	sich	von	der	

zuständigen	Wahlbehörde	einen	amtlichen	Stimm-
zettel,	einen	amtlichen	Stimmzettelumschlag	sowie	
einen	amtlichen	Wahlbriefumschlag	beschaffen

	 2.		Die	 wahlberechtigte	 Person	 kennzeichnet	 persön-
lich	und	unbeobachtet	ihren	Stimmzettel.

	 3.		Sie	legt	den	Stimmzettel	unbeobachtet	in	den	amt-
lichen	Wahlumschlag	und	verschließt	diesen.

	 4.		Sie	unterschreibt	unter	Angabe	des	Ortes	und	des	
Tages	die	auf	dem	Wahlschein	vorgedruckte	Versi-
cherung	an	Eides	statt	zur	Briefwahl.

	 5.		Sie	 legt	 den	 verschlossenen	 Wahlumschlag	 und	
den	unterschriebenen	Wahlschein	in	den	amtlichen	
Wahlbriefumschlag.

	 6.		Sie	 verschließt	 den	Wahlbriefumschlag	 und	 über-
sendet	diesen	so	rechtzeitig	an	die	auf	dem	Wahl-
briefumschlag	 angegebene	 Stelle,	 dass	 er	 dort	
spätestens	am	Wahltag	bis	18.00	Uhr	eingeht.	Der	
Wahlbrief	kann	auch	bei	der	auf	dem	Wahlbriefum-
schlag	 angegebenen	 Stelle	 am	Wahltag	 bis	 18.00	
Uhr	abgegeben	werden.

Hat	die	wahlberechtigte	Person	einen	Stimmzettel	verschrie-
ben,	diesen	oder	einen	anderen	Wahlumschlag	unbrauchbar	
gemacht,	 so	 werden	 ihr	 auf	Verlangen	 neue	 Briefwahlun-
terlagen	 ausgehändigt.	 Die	Wahlbehörde	 behält	 den	 alten	
Stimmzettel	oder	Wahlumschlag	ein.
Für	 die	 Stimmabgabe	 behinderter	 Wähler	 gilt	 Folgendes:	
Hat	die	wahlberechtigte	Person	den	Stimmzettel	durch	eine	
Hilfsperson	kennzeichnen	lassen,	so	hat	diese	durch	Unter-
schreiben	der	Versicherung	an	Eides	Statt	 zur	Briefwahl	 zu	
bestätigen,	 dass	 sie	 den	 Stimmzettel	 nach	 dem	Willen	 der	
wahlberechtigten	Person	gekennzeichnet	hat.
Holt	die	wahlberechtigte	Person	persönlich	den	Wahlschein	
und	 die	 Briefwahlunterlagen	 bei	 der	 Wahlbehörde	 ab,	 so	
wird	ihr	Gelegenheit	gegeben,	die	Briefwahl	an	Ort	und	Stel-
le	 auszuüben.	 Die	Wahlbehörde	 hat	 zu	 diesem	 Zweck	 eine	
Wahlkabine	 aufgestellt,	 damit	 der	 Stimmzettel	 unbeobach-
tet	gekennzeichnet	und	in	den	Wahlumschlag	gelegt	werden	
kann.
Die	Wahlbehörde	 nimmt	 die	Wahlbriefe	 entgegen,	 hält	 sie	
unter	 Verschluss	 und	 übergibt	 sie	 rechtzeitig	 am	 Wahltag	
dem	zuständigen	Wahlleiter.

Die	Wahl	ist	öffentlich.	Jedermann	hat	zum	Wahllokal	Zutritt,	
soweit	das	ohne	Störung	des	Wahlgeschäftes	möglich	ist.
Wer	unbefugt	wählt	oder	sonst	ein	unrichtiges	Ergebnis	ei-
ner	Wahl	herbeiführt	oder	das	Ergebnis	verfälscht,	wird	mit	
Freiheitsstrafe	bis	zu	5	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	bestraft;	
der	Versuch	ist	strafbar	(§	107a	Abs.	1	und	3	des	Strafgesetz-
buches).

Vetschau/Spreewald,	30.04.2014

Bengt Kanzler
Bürgermeister
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Nachwahl zur Kommunalwahl  
am 25. Mai 2014

des Ortsbeirates des Ortsteiles Ogrosen der 
Stadt Vetschau/Spreewald 

am 14. September 2014

Bekanntmachung	des	Wahlleiters	vom	28.04.2014

Gemäß	§§	26	und	64	Absatz	3	sowie	§	52	des	Brandenbur-
gischen	Kommunalwahlgesetzes	(BbgKWahlG)	und	§	31	Ab-
satz	2	und	3	der	Brandenburgischen	Kommunalwahlverord-
nung	(BbgKWahlV)	mache	ich	Folgendes	bekannt:

I.  Wahltermine und Wahlzeit

 Gemäß	§	76	der	BbgKWahlV	bestimmt	der	Wahlleiter	
bei	 Ortsteilwahlen	 den	Tag	 der	 Nachwahl.	 Diese	 fin-
den	für	die	Wahl	des	Ortsbeirates	Ogrosen

 am Sonntag, den 14. September 2014	in	der	Zeit	von	
8 bis 18 Uhr statt.

II.		 Aufforderung	zur	Einreichung	von	Wahlvorschlägen	
	 Hiermit	fordere	ich	auf,	die	Wahlvorschläge	für	diese	

Wahlen	möglichst frühzeitig	einzureichen.	Ergänzend	
hierzu	weise	ich	auf	Folgendes	hin:

  Wahl des Ortsbeirates Ogrosen

1.		 Anzahl der zu wählenden Mitglieder des Ortsbeirates
 Es	sind	insgesamt	drei Mitglieder	des	Ortsbeirates	zu	

wählen.

2.		 Wahlgebiet/Wahlkreis
		 Wahlgebiet	für	die	Wahl	zum	Ortsbeirat	ist	der	Ortsteil.
		 Das	Wahlgebiet	bildet	einen	Wahlkreis.

3.  Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist

3.1		 Wahlvorschläge	können	von	Parteien,	politischen Verei-
nigungen und Wählergruppen	sowie	Einzelbewerberin-
nen und Einzelbewerbern	eingereicht	werden.	Daneben	
können	Parteien,	politische	Vereinigungen	und	Wähler-
gruppen	auch	gemeinsam	einen	Wahlvorschlag	als	Lis-
tenvereinigung	einreichen.	Sie	dürfen	sich	jedoch	bei	je-
der	Wahl	nur	an	einer	Listenvereinigung	beteiligen;	die	
Beteiligung	 an	 einer	 Listenvereinigung	 schließt	 einen	
eigenständigen	Wahlvorschlag	für	dieselbe	Wahl	aus.

3.2		 Die	Wahlvorschläge	 sollten	möglichst frühzeitig ein-
gereicht	werden.	Sie	müssen	spätestens	bis	zum

 Donnerstag, den 10. Juli 2014,	12.00 Uhr,
	 bei	der
 Stadt Vetschau/Spreewald
 -	Der	Wahlleiter	-
	 Schlossstraße	10
	 03226	Vetschau/Spreewald
schriftlich	eingereicht	werden.

4.  Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen

 Die	Absicht,	sich	zu	einer	Listenvereinigung	zusammen-
zuschließen,	ist	dem	Wahlleiter	für	die Stadt Vetschau/
Spreewald	 durch	 die	 für	 das	Wahlgebiet	 zuständigen	
Organe	aller	am	Zusammenschluss	Beteiligten	spätes-
tens	bis	zum	Donnerstag, den 10. Juli 2014, 12.00 Uhr, 
schriftlich	 anzuzeigen.	 Die	 Erklärung	 der	 an	 dem	 Zu-
sammenschluss	 beteiligten	 Gruppierungen	 muss	 bei	
Parteien	 oder	 politischen	Vereinigungen	 von	 mindes-
tens	 zwei	Mitgliedern	des	 für	das	Wahlgebiet	 zustän-
digen	Vorstands,	darunter	der	oder	dem	Vorsitzenden	
oder	 einer	 Stellvertreterin	 oder	 einem	 Stellvertreter,	
bei	Wählergruppen	 von	 der	 oder	 dem	Vertretungsbe-
rechtigten	der	Wählergruppe	unterzeichnet	sein.

30.04.2014

Bengt	Kanzler
‰oΩta
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5.		 Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen Wahl-
vorschlag

 Eine	Partei,	politische	Vereinigung,	Wählergruppe,	Lis-
tenvereinigung	 sowie	 Einzelbewerber	 und	 Einzelbe-
werberinnen	 können	 nur	 einen	 wahlgebietsbezoge-
nen	Wahlvorschlag	einreichen.

6.  Inhalt der Wahlvorschläge

6.1		 Die	Wahlvorschläge	sollen	nach	dem	Muster	der	Anla-
ge 5a	zu	§	32	Absatz	1	Satz	1	BbgKWahlV	eingereicht	
werden.	Sie	müssen	enthalten

	 a)		den	Familiennamen,	die	Vornamen,	den	Beruf	oder	
die	Tätigkeit,	 den	Tag	 der	 Geburt,	 den	 Geburtsort,	
die	Staatsangehörigkeit	und	die	Anschrift	einer	je-
den	Bewerberin	und	eines	 jeden	Bewerbers	 in	er-
kennbarer	Reihenfolge,

	 b)		als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung	den	vollständigen	Namen	der	einreichen-
den	Partei	oder	politischen	Vereinigung	und,	sofern	
sie	 eine	 Kurzbezeichnung	 verwendet,	 auch	 diese;	
der	im	Wahlvorschlag	angegebene	Name	der	Partei	
oder	politischen	Vereinigung	muss	mit	dem	Namen	
übereinstimmen,	den	diese	im	Lande	führt,

	 c)		als Wahlvorschlag einer Wählergruppe	den	Namen	
der	 einreichenden	 Wählergruppe	 und,	 sofern	 sie	
eine	 Kurzbezeichnung	 verwendet,	 auch	 diese;	 aus	
dem	 Namen	 muss	 hervorgehen,	 dass	 es	 sich	 um	
eine	Wählergruppe	handelt;	der	Name	und	die	et-
waige	 Kurzbezeichnung	 dürfen	 nicht	 den	 Namen	
von	 Parteien	 oder	 politischen	Vereinigungen	 oder	
deren	Kurzbezeichnung	enthalten,

	 d)		als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung	 den	 Na-
men	der	Listenvereinigung	und,	sofern	sie	eine	Kurz-
bezeichnung	 verwendet,	 auch	 diese;	 zusätzlich	 sind	
die	 Namen	 und,	 sofern	 vorhanden,	 auch	 die	 Kurz-
bezeichnungen	der	an	ihr	beteiligten	Parteien,	politi-
schen	Vereinigungen	und	Wählergruppen	anzugeben,

	 e)	den	Namen	des	Wahlgebietes.

 Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder	eines 
Einzelbewerbers	darf	nur	die	unter	Buchstabe	a	und	e	
bezeichneten	Angaben	enthalten.

6.2		 Jeder	Wahlvorschlag	muss	mindestens	eine	Bewerbe-
rin	oder	einen	Bewerber	enthalten.

	 Ein	wahlgebietsbezogener	Wahlvorschlag	darf	höchstens	
insgesamt 4	Bewerberinnen	und	Bewerber	enthalten.

6.3		 Daneben	 soll	 der	 Wahlvorschlag	 Namen,	 Anschrift	
und	 Telekommunikationsanschluss	 der	 Vertrauens-
person und der stellvertretenden Vertrauensperson 
enthalten.	Als	Vertrauensperson	 kann	 auch	 eine	 Be-
werberin	oder	ein	Bewerber	benannt	werden.

		 Soweit	 gesetzlich	 nichts	 anderes	 bestimmt	 ist,	 sind	
nur	die	Vertrauensperson	und	die	stellvertretende	Ver-
trauensperson,	jede	für	sich,	berechtigt,	verbindliche	
Erklärungen	zum	Wahlvorschlag	abzugeben	und	ent-
gegenzunehmen.

		 Fehlt	 diese	 Angabe,	 gilt	 der	 erste	 Unterzeichner	 des	
Wahlvorschlages	 als	Vertrauensperson	 und	 der	 zweite	
Unterzeichner	als	stellvertretende	Vertrauensperson.	Bei	
Listenvereinigungen	gilt	der	erste	Unterzeichner	als	Ver-
trauensperson	und	der	erste	Unterzeichner	des	zweiten	
Beteiligten	als	stellvertretende	Vertrauensperson.

6.4		 Der	 Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Verei-
nigung	muss	von	mindestens	zwei	Mitgliedern	des	 für	
das	 Wahlgebiet	 zuständigen	 Vorstandes,	 darunter	 der	
oder	 dem	Vorsitzenden	 oder	 einer	 Stellvertreterin	 oder	
einem	 Stellvertreter,	 unterzeichnet	 sein.	 Der	 Wahlvor-
schlag einer Wählergruppe	muss	von	der	oder	dem	Ver-
tretungsberechtigten	unterzeichnet	sein.	Die	Vertretungs-
berechtigung	ist	auf	mein	Verlangen	nachzuweisen.	Der	
Wahlvorschlag einer Listenvereinigung	 muss	von	 jeder	
an	ihr	beteiligten	Partei,	politischen	Vereinigung	und	Wäh-
lergruppe	entsprechend	unterzeichnet	sein.	Der	Wahlvor-
schlag einer Einzelbewerberin oder	 eines Einzelbewer-
bers	muss	von	dieser	oder	diesem	unterzeichnet	sein.

6.5		 Wichtige Beschränkungen
 Jede	Bewerberin	und	jeder	Bewerber	darf	nur	auf	ei-

nem	Wahlvorschlag	 für	die	Wahl	 zum	Ortsbeirat	des	
Ortsteiles	Ogrosen	benannt	sein.	Die	Bewerberin	oder	
der	Bewerber	auf	dem	Wahlvorschlag	einer	Partei darf 
nicht	Mitglied	einer	anderen	Partei	sein,	die	mit	einem	
eigenen	Wahlvorschlag	zu	dieser	Wahl	antritt.

7.  Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin 
oder Bewerber

7.1		 Die	 Benennung	 als	 Bewerberin	 oder	 Bewerber	 auf	
einem	Wahlvorschlag	 einer	 Partei, politischen Verei-
nigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an 
folgende	Voraussetzungen	geknüpft:

	 a)		Wählbar	sind	alle Personen,	die	nach	§	11	BbgKWahlG	
wählbar	sind	und	im	Ortsteil	Ogrosen	ihren	ständigen	
Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	haben.

	 b)		Die	Bewerberin oder	der	Bewerber muss durch eine 
Versammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen 
und Bewerber	gemäß	§	33	BbgKWahlG	bestimmt 
worden sein (siehe	Nummer	8).

	 c)	Die	Bewerberin	oder	der	Bewerber muss der Benen-
nung	 auf	 dem	Wahlvorschlag	 schriftlich zustimmen.	
Die	Zustimmung	ist	nach	dem	Muster	der	Anlage 7a 
zu	§	32	Absatz	5	Nummer	1	BbgKWahlV	abzugeben.	
Wird	der	Wahlvorschlag	von	einer	Partei	eingereicht,	
hat	die	Bewerberin	oder	der	Bewerber	in	der	Zustim-
mungserklärung	 zudem	 ihre	 oder	 seine	 Parteimit-
gliedschaften	 anzugeben	 oder	 zu	 erklären,	 dass	 sie	
oder	er	parteilos	ist.

	 Die	in	Buchstabe	a	und	c	genannten	Voraussetzungen	
gelten ferner für Einzelbewerberinnen und Einzelbe-
werber.

7.2		 Die	 in	 der	 Stadt	Vetschau/Spreewald	 wahlberechtig-
ten	Mitglieder	der	Partei,	politischen	Vereinigung	oder	
Wählergruppe	oder	deren	Delegierte	können	auch	die	
Bewerberinnen	und	Bewerber	sowie	ihre	Reihenfolge	
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für	die	Wahl	zum	Ortsbeirat	der	Ortsteile	bestimmen,	
sofern	die	Anzahl	der	 im	 jeweiligen	Ortsteil	wahlbe-
rechtigten	 Mitglieder	 der	 Partei,	 politischen	Vereini-
gung	 oder	Wählergruppe	 nicht	 zur	 Durchführung	 ei-
ner	Mitgliederversammlung	ausreicht.

	 In	dem	Falle,	dass	selbst	die	Anzahl	der	 in	der	Stadt	
Vetschau/Spreewald	wahlberechtigten	Mitglieder	nicht	
für	 die	 Durchführung	 einer	 Mitgliederversammlung	
ausreicht,	 gelten	 die	 Ausführungen	 zu	 Nummer	 8.2	
entsprechend.

7.3		 Zur Wählbarkeit

7.3.1		 Wählbarkeit	von	Deutschen
 Gemäß	§	11	Absatz	1	BbgKWahlG	sind	wählbar	alle	

Deutschen	 im	 Sinne	 des	 Artikels	 116	 Absatz	 1	 des	
Grundgesetzes,	die

	 -		am	14.	September	2014	das	18.	Lebensjahr	vollendet	
haben	und

	 -		seit	mindestens	drei	Monaten	 im	Wahlgebiet	 ihren	
ständigen	Wohnsitz	 oder	 gewöhnlichen	 Aufenthalt	
haben.

	 	 	Eine	Deutsche	oder	ein	Deutscher	 ist	nach	§	11	Ab-
satz	2	BbgKWahlG	nicht	wählbar,	wenn	sie	oder	er

	 -		gemäß	§	9	BbgKWahlG	vom	Wahlrecht	ausgeschlos-
sen	ist	oder

	 -		infolge	Richterspruchs	die	Wählbarkeit	oder	die	Fä-
higkeit	zur	Bekleidung	öffentlicher	Ämter	nicht	be-
sitzt.

7.3.2		 Wählbarkeit	von	Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
gern

 Gemäß	§	11	Absatz	1	BbgKWahlG	sind	wählbar	auch	
alle	 Staatsangehörigen	 anderer	 Mitgliedstaaten	 der	
Europäischen	 Union	 (Belgien,	 Bulgarien,	 Dänemark,	
Estland,	 Finnland,	 Frankreich,	 Griechenland,	 Irland,	
Italien,	Kroatien,	Lettland,	Litauen,	Luxemburg,	Malta,	
Niederlande,	 Österreich,	 Polen,	 Portugal,	 Rumänien,	
Schweden,	 Slowakei,	 Slowenien,	 Spanien,	Tschechi-
sche	 Republik,	 Ungarn,	 Vereinigtes	 Königreich	 von	
Großbritannien	 und	 Nordirland	 sowie	 Republik	 Zy-
pern),	die

	 -		am	14.	September	2014	das	18.	Lebensjahr	vollendet	
haben	und

	 -		seit	mindestens	drei	Monaten	 im	Wahlgebiet	 ihren	
ständigen	Wohnsitz	 oder	 gewöhnlichen	 Aufenthalt	
haben.

	 	 	Eine	Unionsbürgerin	oder	ein	Unionsbürger	ist	nach	§	11	
Absatz	3	BbgKWahlG	nicht	wählbar,	wenn	sie	oder	er

	 -		gemäß	§	9	BbgKWahlG	vom	Wahlrecht	ausgeschlos-
sen	ist	oder

	 -			nfolge	 Richterspruchs	 in	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland	die	Wählbarkeit	oder	die	Fähigkeit	zur	
Bekleidung	öffentlicher	Ämter	nicht	besitzt	oder

	 -		infolge	einer	zivil-	oder	strafrechtlichen	Einzelfallent-
scheidung im Herkunftsmitgliedstaat	 die	 Wählbar-
keit	nicht	besitzt.

7.4		 Mit	 dem	Wahlvorschlag	 ist	 mir	 für	 jede	 Bewerberin	
und	für	jeden	Bewerber	eine	Bescheinigung	der	Wahl-
behörde	nach	dem	Muster	der	Anlage 8a	zu	§	32	Ab-
satz	5	Nummer	2	BbgKWahlV	einzureichen,	dass	die	
vorgeschlagene	Bewerberin	oder	der	vorgeschlagene	
Bewerber	wählbar	ist.

 Unionsbürgerinnen und Unionsbürger,	die	schriftlich	
ihre	Zustimmung	zur	Kandidatur	erklärt	haben,	müs-
sen	mir	mit	der	Bescheinigung	nach	Satz	1	zusätzlich 
eine Versicherung an Eides statt	nach	dem	Muster	der	
Anlage 8c	 zu	 §	 32	Absatz	 5	 Nummer	 3	 BbgKWahlV	
über	ihre	Staatsangehörigkeit	und	darüber	vorlegen,	
dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat	 nicht	 von	
der	Wählbarkeit	ausgeschlossen	sind.

8.		 Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber ge-
mäß § 33 BbgKWahlG

8.1		 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder politi-
schen Vereinigung	und	ihre	Reihenfolge	müssen	in	einer	
Versammlung	 der	 zum	 Zeitpunkt	 ihres	 Zusammentritts	
im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten	Mitglieder	der	
Partei	oder	politischen	Vereinigung	in	geheimer Abstim-
mung	bestimmt	worden	sein	(Mitgliederversammlung).

	 Dies	kann	auch	durch	Delegierte	geschehen,	die	von	
den	Mitgliedern	 (Satz	1)	aus	 ihrer	Mitte	 in	geheimer 
Wahl	 hierzu	 besonders	 gewählt	 worden	 sind	 (Dele-
giertenversammlung).

8.2		 Wenn	die	Partei	oder	politische	Vereinigung	im	Wahl-
gebiet	keine Organisation	hat,	 können	die	Bewerbe-
rinnen	 und	 Bewerber	 sowie	 ihre	 Reihenfolge	 auch	
durch	die	für	die	Wahl	zum	Kreistag	des	Landkreises	
Oberspreewald-Lausitz	 wahlberechtigten	 Mitglieder	
der	 Partei	 oder	 politischen	 Vereinigung	 oder	 deren	
Delegierte	bestimmt	werden.

8.3		 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe 
sowie	ihre	Reihenfolge	müssen	in	einer	Versammlung	
der	zum	Zeitpunkt	ihres	Zusammentritts	im gesamten 
Wahlgebiet wahlberechtigten	 Mitglieder	 der	 Wäh-
lergruppe	 (Mitgliederversammlung)	 oder,	 wenn	 die	
Wählergruppe	nicht	mitgliedschaftlich	organisiert	ist,	
in	einer	Versammlung	der	zum	Zeitpunkt	ihres	Zusam-
mentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 
Anhängerinnen und Anhänger	 (Anhängerinnen- und 
Anhängerversammlung)	 der	Wählergruppe	 in	 gehei-
mer	Abstimmung	 bestimmt	 worden	 sein.	 Dies	 kann	
auch	 durch	 Delegierte	 geschehen,	 die	 von	 den	 Mit-
gliedern	 oder	 Anhängerinnen	 und	 Anhängern	 (Satz	
1)	aus	ihrer	Mitte	in	geheimer	Wahl	hierzu	besonders 
gewählt	worden	sind	(Delegiertenversammlung).	Die	
Ausführungen	 zu	 Nummer	 8.2	 gelten	 für	 mitglied-
schaftlich	organisierte	Wählergruppen	entsprechend.

8.4		 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereini-
gung	sowie	ihre	Reihenfolge	müssen	in	einer	gemein-
samen	 Mitglieder-	 oder	 Delegiertenversammlung	 in	
geheimer	Abstimmung	bestimmt	worden	sein;	im	Üb-
rigen	gelten	die	Bestimmungen	des	§	33	BbgKWahlG	
sinngemäß.

8.5		 Zu	den	Versammlungen	sind	die	Mitglieder,	Anhänge-
rinnen	und	Anhänger	oder	Delegierten	von	dem	zu-
ständigen	Vorstand	der	Partei	oder	politischen	Vereini-
gung	oder	der	oder	dem	Vertretungsberechtigten	der	
Wählergruppe	mit	einer	mindestens dreitägigen Frist 
entweder	einzeln	oder	durch	öffentliche	Ankündigung	
zu	laden.
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8.6		 Jede stimmberechtigte	Teilnehmerin	und	jeder stimm-
berechtigte	Teilnehmer	 der	Versammlung	 ist für die 
geheime	 Wahl	 der	 Bewerberinnen	 und	 Bewerber	
sowie	 der	 Delegierten	 für	 die	 Delegiertenversamm-
lung vorschlagsberechtigt.	 Den	 Bewerberinnen	 und	
Bewerbern	 ist	 Gelegenheit	 zu	 geben,	 sich	 und	 ihr	
Programm	 der	Versammlung	 in	 angemessener	 Zeit	
vorzustellen.	 In	 der	Versammlung	 müssen	 sich	 min-
destens drei	 Mitglieder,	Anhängerinnen	 und	Anhän-
ger	oder	Delegierte	an	der	Abstimmung	beteiligen.

8.7		 Über	 die	 Mitglieder-,	 Anhängerinnen-	 und	 Anhänger-	
oder	 Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift 
nach	dem	Muster	der Anlage 9a	zu	§	32	Absatz	5	Num-
mer	4	BbgKWahlV	zu	fertigen,	die	dem	Wahlvorschlag	
beizufügen	ist.	Aus	der	Niederschrift	muss	die	Art,	der	
Ort	und	die	Zeit	der	Versammlung,	die	Form	der	Einla-
dung,	die	Anzahl	der	erschienenen	Mitglieder,	Anhän-
gerinnen	und	Anhänger	oder	Delegierten	sowie	das	Er-
gebnis	der	geheimen	Wahl	hervorgehen.	Hierbei	haben	
die Leiterin	oder	der	Leiter der Versammlung und zwei 
von der Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen oder 
Teilnehmer	an	Eides	statt	zu	versichern,	dass	die	gesetz-
lichen	 Mindestanforderungen	 an	 eine	 demokratische	
Aufstellung	der	Kandidatinnen	und	Kandidaten	gemäß	
§	33	Absatz	5	BbgKWahlG	beachtet	worden	sind.

9.  Unterstützungsunterschriften

9.1		 Die	Pflicht	zur	Beibringung	der	Unterstützungsunter-
schriften	entfällt,	bei	Ortsteilen	unter	300	Einwohnern	
(siehe	Tabelle).

Wahlgebiet Anzahl der  Höchstzahl der Unter-
 zu wählenden Bewerber je stützungs-
 Ortsbeirats- Wahlvorschlag unter-
 mitglieder schriften
OT	Ogrosen	 3	 4	 0

10.		 Zulassung der Wahlvorschläge

 Der	Wahlausschuss	beschließt	am	10.07.2014	in	öffent-
licher	Sitzung	über	die	Zulassung	der	Wahlvorschläge.	
Im	Übrigen	wird	auf	§	37	BbgKWahlG	sowie	§§	38	und	
39	BbgKWahlV	verwiesen.

III.  Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen

 Die	 für	 die	 Einreichung	 von	Wahlvorschlägen	 erfor-
derlichen	Vordrucke	können	bei	mir	angefordert	wer-
den	(Der	Wahlleiter,	Schlossstraße	10,	03226	Vetschau/
Spreewald	 oder	 bei	 meinem	 Stellvertreter	 bei	 der	
Stadtverwaltung,	 Schlossstraße	 10,	 03226	Vetschau/
Spreewald,	Stadthaus	2,	Zimmer	116	und	120).

		 Mustervordrucke	sind	auch	auf	der	Internetseite	
	 www.wahlen.brandenburg.de	unter	dem	Link	„Kom-

munalwahlen“	eingestellt	und	abrufbar.

Vetschau/Spreewald,	28.04.2014

Hans-Ulrich Lehmann
Wahlleiter

Information des Wasser- und  
Abwasserzweckverbandes Calau (WAC) 

über die Beschlüsse der Verbandsversammlung 
des Wasser- und Abwasserzweckverbandes  
Calau (WAC) in ihrer 1. ordentlichen Sitzung  

am 11. Februar 2014

-	öffentlicher	Teil	-

Beschluss 01/2014 über die modifizierte Variante 2 mit der 
100%igen Rückzahlung der angesammelten Beiträge und 
der Erhebung von Erneuerungsbeiträgen

Die	Verbandsversammlung	des	Wasser-	und	Abwasserzweck-
verbandes	 Calau	 (WAC)	 hat	 in	 ihrer	 Sitzung	 am	 11.02.2014	
beschlossen,	 der	 modifizierten	Variante	 2	 unter	 folgenden	
Prämissen,	den	Vorzug	zu	geben:

1	 Die	 100%-ige	 Auszahlung	 der	 an	 den	 WAC	 tatsächlich	
gezahlten	 Beiträge	 erfolgt	 an	 den	 derzeitigen	 Grund-
stückseigentümer	 nach	 einer	 Auszahlungsrichtlinie	 bis	
zum	 31.12.2015	 i.V.m.	 dem	 6.	 Gesetz	 zur	 Änderung	 des	
Kommunalabgabengesetzes	 für	 das	 Land	 Brandenburg	
(6.	 KAGÄndG)	 vom	 05.12.2013,	 worin	 die	 Festsetzungs-
verjährung,	gem.	§	19	Abs.	1	6.	KAGÄndG	bis	03.10.2000	
gehemmt	ist	und	am	31.12.2015	endet,

2	 Erhebung	einer	kostendeckenden	Leistungsgebühr	in	der	
Sparte	 zentrale	Schmutzwasserbeseitigung	bis	 zum	Ab-
bau	des	Verlustvortrages,	der	durch	die	100	%ige	Rück-
zahlung	der	angesammelten	Beiträge	entsteht,

3	 Erhebung	von	Erneuerungsbeiträgen	ab	2019	aller	5	Jahre	im	
Zeitraum	von	60	Jahren	von	allen	betroffenen	Grundstücks-
eigentümern,	welche	die	Möglichkeit	der	Inanspruchnahme	
der	zentralen	Schmutzwasseranlage	des	WAC	haben	und	der

4	 Festlegung	eines	Beitragsansatzes	in	Höhe	von	50	%.

Abstimmungsergebnis:
60	“Ja”,	18	“Nein”,	2	“Stimmenthaltungen”

Anmerkung:	Es	war	nicht	notwendig,	Mitgliedsvertreter	der	
Verbandsversammlung	gemäß	§	22	BbgKVerf	von	der	Bera-
tung	und	Beschlussfassung	auszuschließen.

Beschluss 02/2014 über die Beitragskalkulation zur Erhe-
bung von Erneuerungsbeiträgen ab dem 01.01.2014

Die	Verbandsversammlung	des	Wasser-	und	Abwasserzweck-
verbandes	 Calau	 (WAC)	 hat	 in	 ihrer	 Sitzung	 am	 11.02.2014	
beschlossen,	dass

1	 die	 vorliegende	 Beitragskalkulation	 mit	 Stand	 vom	
10.11.2013	 als	 Globalkalkulation	 für	 den	 Zeitraum	 vom	
01.01.2014	bis	31.12.2018	bestätigt	wird,

2	 die	 Beitragskalkulation	 aus	 dem	 Jahre	 1996	 ab	 dem	
01.01.2014	außer	Kraft	tritt,

3	 der	 Beitragssatz	 für	 den	 Zeitraum	 vom	 01.01.2014	 bis	
31.12.2018	rechnerisch	2,06	€/m2	beträgt,
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4	 der	Beitragsansatz	für	den	Zeitraum	von	60	Jahren,	be-
ginnend	ab	dem	01.01.2014,	50	%	beträgt,

5.	 der	 Beitragssatz	 in	 der	 Erneuerungsbeitragssatzung	 für	
den	 Zeitraum	 vom	 01.01.2014	 bis	 31.12.2018,	 1,03	 €/m2 
beträgt.

Abstimmungsergebnis:
60	“Ja”,	0	“Nein”,	20	“Stimmenthaltungen”

Anmerkung:	Es	war	nicht	notwendig,	Mitgliedsvertreter	der	
Verbandsversammlung	gemäß	§	22	BbgKVerf	von	der	Bera-
tung	und	Beschlussfassung	auszuschließen.

Beschluss 03/2014 über den Erlass einer Erneuerungsbei-
tragssatzung (EBS) i. V. m. der Lösung der Altanschließer-
problematik

Die	Verbandsversammlung	des	Wasser-	und	Abwasserzweck-
verbandes	 Calau	 (WAC)	 hat	 in	 ihrer	 Sitzung	 am	 11.02.2014	
die	Satzung	des	Wasser-	und	Abwasserzweckverbandes	Ca-
lau	 über	 die	 Erhebung	 von	 Erneuerungsbeiträgen	 für	 die	
zentrale	 Schmutzwasserbeseitigungsanlage	 (Erneuerungs-
beitragssatzung)	beschlossen.

Abstimmungsergebnis:
60	“Ja”,	0	“Nein”,	20	“Stimmenthaltungen”

Anmerkung:	Es	war	nicht	notwendig,	Mitgliedsvertreter	der	
Verbandsversammlung	gemäß	§	22	BbgKVerf	von	der	Bera-
tung	und	Beschlussfassung	auszuschließen.

Beschluss 04/2014 über die Preis- und Gebührenkalkulation 
für das Wirtschaftsjahr 2014

Die	Verbandsversammlung	des	Wasser-	und	Abwasserzweck-
verbandes	 Calau	 (WAC)	 hat	 in	 ihrer	 Sitzung	 am	 11.02.2014	
beschlossen,	dass:

1.		 die	 im	 Jahr	 2013	 gültigen	 Grundpreise	 (netto)	 für	 die	
Trinkwasserversorgung	 im	 Jahr	 2014	 unverändert	 blei-
ben,

2.		 der	 Mengenpreis	 (netto)	 für	 die	Trinkwasserversorgung	
0,70	€/m3	beträgt,

3.		 die	im	Jahr	2013	gültigen	Grundgebühren	(brutto)	für	die	
zentrale	Schmutzwasserbeseitigung	im	Jahr	2014	unver-
ändert	bleiben,

4.		 die	 Leistungsgebühr	 (brutto)	 für	 die	 zentrale	 Schmutz-
wasserbeseitigung	2,21	€/m3	beträgt,

5.		 die	 Leistungsgebühr	 aus	 nicht	 leitungsgebundenen	 pri-
vaten	Entwässerungseinrichtungen	 für	 Inhaltsstoffe	aus	
abflusslosen	Sammelgruben	inkl.	Transport	8,60	€/m3	be-
trägt,

6.		 die	 Leistungsgebühr	 aus	 nicht	 leitungsgebundenen	 pri-
vaten	Entwässerungseinrichtungen	 für	 Inhaltsstoffe	aus	
privaten	 Abwasserbehandlungsanlagen	 nach	 DIN	 4261	
Teil1	inkl.	Transport	11,60	€/m3	beträgt	und

7.		 die	 Leistungsgebühr	 aus	 nicht	 leitungsgebundenen	 pri-
vaten	Entwässerungseinrichtungen	 für	 Inhaltsstoffe	aus	
privaten	Abwasserbehandlungsanlagen,	 die	 nicht	 unter	
die	DIN	4261	Teil	1	inkl.	Transport	33,76	€	/m3	beträgt.

Abstimmungsergebnis:
78	“Ja”,	2	“Nein”,	0	“Stimmenthaltungen”

Anmerkung:	Es	war	nicht	notwendig,	Mitgliedsvertreter	der	
Verbandsversammlung	gemäß	§	22	BbgKVerf	von	der	Bera-
tung	und	Beschlussfassung	auszuschließen.

Beschluss 05/2014 über den Wirtschaftsplan für das Wirt-
schaftsjahr 2014

Die	Verbandsversammlung	des	Wasser-	und	Abwasserzweck-
verbandes	 Calau	 (WAC)	 hat	 in	 ihrer	 Sitzung	 am	 11.02.2014	
auf	Grund	§7	Nr.	3	und	§	14	(1)	EigV	Bbg,	den	Wirtschaftspla-
nentwurf	als	Wirtschaftsplan	für	das	Jahr	2014	festgestellt.

Abstimmungsergebnis: 
80	“Ja”,	0	“Nein”,	0	“Stimmenthaltungen”

Anmerkung:	Es	war	nicht	notwendig,	Mitgliedsvertreter	der	
Verbandsversammlung	gemäß	§	22	BbgKVerf	von	der	Bera-
tung	und	Beschlussfassung	auszuschließen.

Beschluss 06/2014 über die Festsetzung des Kassenkredites 
für das Wirtschaftsjahr 2014

Die	Verbandsversammlung	des	Wasser-	und	Abwasserzweck-
verbandes	 Calau	 (WAC)	 hat	 in	 ihrer	 Sitzung	 am	 11.02.2014	
beschlossen,	 dass	 der	 Kassenkredit	 für	 das	Wirtschaftsjahr	
2014	auf	1.522.833	€festgesetzt	wird.

Abstimmungsergebnis:
80	“Ja”,	0	“Nein”,	0	“Stimmenthaltungen”

Anmerkung:	Es	war	nicht	notwendig,	Mitgliedsvertreter	der	
Verbandsversammlung	gemäß	§	22	BbgKVerf	von	der	Bera-
tung	und	Beschlussfassung	auszuschließen.

Beschluss 07/2014 zu über die Änderungen in der Trinkwas-
serversorgungssatzung (TWVS) Anlage C „Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen zur Versorgung mit Wasser (AVB-
WasserV)“

Die	Verbandsversammlung	des	Wasser-	und	Abwasserzweck-
verbandes	 Calau	 (WAC)	 hat	 in	 ihrer	 Sitzung	 am	 11.02.2014	
die	Anlage	C	der	TWVS	beschlossen.

Abstimmungsergebnis: 
78	“Ja”,	0	“Nein”,	2	“Stimmenthaltungen”

Anmerkung:	Es	war	nicht	notwendig,	Mitgliedsvertreter	der	
Verbandsversammlung	gemäß	§	22	BbgKVerf	von	der	Bera-
tung	und	Beschlussfassung	auszuschließen.

Beschluss 08/2014 zu über die 2. Änderung der Abwasserge-
bührensatzung (AGS)

Die	 Verbandsversammlung	 des	 Wasser-	 und	 Abwasser-
zweckverbandes	Calau	(WAC)	hat	in	ihrer	Sitzung	am	11.	Fe-
bruar	 2014	 die	 2.	 Satzung	 zur	 Änderung	 der	 Satzung	 über	
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die	 Erhebung	 von	 Gebühren	 für	 die	 Inanspruchnahme	 der	
öffentlichen	 Abwasserbeseitigungsanlage	 des	Wasser-	 und	
Abwasserzweckverbandes	Calau	(WAC)	Abwassergebühren-
satzung	(-AGS-)	beschlossen.

Abstimmungsergebnis: 
78	“Ja”,	0	“Nein”,	2	“Stimmenthaltungen”

Anmerkung:	Es	war	nicht	notwendig,	Mitgliedsvertreter	der	
Verbandsversammlung	gemäß	§	22	BbgKVerf	von	der	Bera-
tung	und	Beschlussfassung	auszuschließen.

Hinweis:
Die	öffentlichen	Bekanntmachungen
über
-		 den	Wirtschaftsplan	für	das	Wirtschaftsjahr	2014;
-		 den	Erlass	einer	Erneuerungsbeitragssatzung	(EBS)	i.V.m.	

der	Lösung	der	Altanschließerproblematik;
-		 die	 Änderungen	 in	 der	Trinkwasserversorgungssatzung	

(TWVS)	 Anlage	 C	 „Verordnung	 über	 Allgemeine	 Bedin-
gungen	zur	Versorgung	mit	Wasser	(AVBWasserV)“	und

-		 die	2.	Änderung	der	Abwassergebührensatzung	(AGS)
erfolgten	 im	 Amtsblatt	 für	 den	 Landkreis	 Oberspreewald-
Lausitz,	Jahrgang	21,	Nr.	2/2014	am	28.	Februar	2014.	Dieses	
Amtsblatt	 können	Sie	kostenlos	vom	Landkreis	Oberspree-
wald-Lausitz	beziehen	oder	auf	der	Homepage	des	Landkrei-
ses	Oberspreewald-Lausitz	www.osl-online.de	einsehen	und	
ausdrucken.	Daneben	besteht	auch	die	Möglichkeit,	die	Lese-
fassungen	der	beim	WAC	geltenden	Satzungen	auf	unserer	
Homepage	www.wac-calau.de	einzusehen.
Der	Wirtschaftsplan	für	das	Wirtschaftsjahr	2014	liegt	zur	Ein-
sichtnahme	zu	den	allgemein	üblichen	Sprechzeiten,	jeweils

dienstags		 von	08.30	Uhr	bis	12:00	Uhr	
und		 von	13:00	Uhr	bis	17:30	Uhr
und
donnerstags		 von	08:30	Uhr	bis	12:00	Uhr,

in	den	Räumen	der	kaufmännischen	Verwaltung	des	WAC	in	
03222	Lübbenau/Spreewald,	Berliner	Straße	10,	aus.

Wasser- und Abwasserzweckverband Calau (WAC)


